
4. Checkliste Abberufung  
 
 
 
 

• gewählte AR-Mitglieder 
 
 

- durch gültigen Beschluss der HV (ohne Grund)1 
- Zugang beim AR-Mitglied 

 
 

 
 
 

• entsandte AR-Mitglieder 
 
 

- jederzeit durch Entsendenden 
- gerichtliche Abberufung auf Antrag von 10% des Grundkapitals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Zustimmung von ¾ der abgegebenen Stimmen (Ausnahme: erster AR); Satzung kann stattdessen mindestens die Zustimmung der 
einfachen Mehrheit, aber auch eine höhere als die ¾-Mehrheit anordnen.  


